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Während Stenzler für seine Ausgabe und Uebersetzung von 
'Yäjnavalkya's Gesetzbuch' (1849) nur die Mitäk1?arä benutzen 
konnte, sind uns seitdem eine ganze Reihe weiterer Erklärungs
schriften zu dieser wichtigen Smrti bekannt geworden. Von den 
in meinem 'Recht und Sitte' § 11 (1896) besprochenen Werken 
dieser Art ist in Puna 1903/04 als 46. Teil der .Anandäsrama
Sammlung Aparärkas Commentar zu Yajnavalkya erschienen. Die 
anscheinend sorgfältige Ausgabe beruht der Sanskritvorrede zu
folge auf 10 Hss., meistens aus dem Deccan College in Puna, aber 
auch aus der eigenen Bibliothek des .Anandäsrama-Unternehmens 
und aus J eypore. Von dem bedeutenden Umfang dieses Commen
tars zeugen bes. die 593 grossen Seiten des ersten Teils. Die 
ganzen 3 adhy. der Mitäk~arä füllen in der in ähnlichem Format 

~gedruckten Ausgabe von Bapu Shastri l\foghe (3. ed., Bomb. 1892) 
nur 455 Seiten. Das Plus bei Aparärka erklärt sich aus seiner 
enormen Menge von Citaten, besonders aus den Puräl)as, die bei 
dem Alter seines Werks (12. Jahrh.) verdienten, einmal genauer 
untersucht und mit den vorhandenen Puräl)as verglichen zu werden. 
Eine Analyse der Citate in Aparärkas Commentar bat nach vier 
Hss. des Deccan College in Puna schon 1893 Kirste in den Denk
schriften der Wiener Akademie gegeben. Die auffallende Tatsache 
daß die Mitäk~arä, obschon um 50-100 Jahre älter als Apa
rärkas Commentar, in letzterem nirgends citiert wird, erklärt R. 
Sarvadbikari 1) aus dem Umstand daß es gegen die indische Etikette 

1) Tagore Lectures (Calc. 1882), 384. 

Aus: Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften (1904), S. 402-416
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wäre, wenn Aparärka als regierender Fürst Vijii.änesvara, den 
Verfasser der Mitäk~arä, irgendwie öffentlich erwähnt hätte, indem 
derselbe nur der Diener eines anderen Herrschers war. Aparärka 
nennt freilich überhaupt keinen einzigen Commentator mit seinem 
Namen und citiert nur Smrtis, PuräJ)as und dgl. alte Werke. 

In der Bibliotheca Indica (1. fase., Calc. 1904) erscheint jetzt 
endlich die BälambhattI oder Lak~mivyäkhyänam, der grosse Com
mentar zur Mitäk~arä, aus dem Colebrooke schon vor nahezu 100 
Jahren häufig citiert hat. Die viel ventilierte Frage, ob dieses 
Werk von Vaidyanätha Päyagul}.Qa oder von seiner Gattin Lakf}mi
devi PäyaguJ)Qa verfaßt ist, wie man nach der Einleitung (päya
gnJ)QopäkhyavaidyanäthapatnI pativratä mitäk§aräyä vivrtirp ta
nute) und Unterschrift vermnten sollte, entscheidet der Titel dieser 
Ausgabe (bälambhattr lak~mI-ity aparanämnI mitäk§arävyäkhyä 
svapatnilak§midevinämnä bälarpbhattapäyagm;idena viracitä) dahin 
daß Ba.larpbhatta der wirkliche Verfasser war. Dies entspricht 
der Ansicht Colebrookes, der in der Lage war den wahren Sach
verhalt zu kennen, da die BälarpbhattI ein modernes Werk ist und 
Bälarpbhatta (Vaidyanätha) und Lak~midevi wohl mit den ebenso 
heißenden Eltern des Bälasarman PäyaguJ)Qa identisch sind, der 
1800 im Alter von 80 Jahren für Colebrooke ein Werk über in
disches Recht verfaßte 1). Man wird also die den Frauenrechten 
günstige Tendenz der Bälarp bhaHI, die z. B. im Däyabhaga ( von 
dem ich eine gute Hs. besitze) nach der G-roßmutter auch die 
Schwiegertochter, nach dem Tochtersohn auch die Tochtertochter 
als Erbinnen einschiebt, wohl nicht mit Sarvadhikari 2) auf weib
liche Urheberschaft zurückführen dürfen, sondern der auch sonst 
darin hervortretenden Neigung zu weitherzigen Auslegungen zu
schreiben müssen. An Citaten ist die BälarpbhattI. ebenso reich 
als Aparärka, ich erwähne z. B. das Citat von Mann 1, 1, wo der 
Herausgeber - der die Citate in dankenswerther Weise verificiert 
hat - die_._,Lesart meiner Mann-Ausgabe bestätigt findet (p. 4 
ayarp sloko bahu~u manupustakef}n nopalabhyate kevalarp J olly
sarpsodhitapustake milati). Bekanntlich weist Vijii.änesvara in der 
Einleitung zur Mitäkf}arä auf seinen Vorgänger Visvarüpa hin, 
wobei er mit dessen dunkelm und weitläufigem Werk seinen eigenen 
klaren und bündigen Commentar contrastiert, durch den Yäjiia
valkyas dharmasästram auch für Kinder leicht verständlich werde. 
Davon rührt auch der volle Name des Werks: E,ju-mitäkf}arä 'der 
klare und bündige Commentar' her. Die Erklärung der Bälarpbhattr 

1) Eggeling, Cat. I. 0. 459, vgl. Z. D. ll. G. 46,270. 
2) l. c. 664. 
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(p. 3) zu obiger Mitäk~arästelle lautet: visvarüpäcäryasya vikatä 
atigahanärthä yä uktayo vyäkhyänäni yasmin tat, ata eva täbhir 
vistrtaip bahulikrtam 'das Buch worauf sich die dunkeln d. h. 
schwer verständlichen Worte d. h. Erklärungen des Meisters Visva
rüpa beziehen, das daher durch dieselben erweitert d. h. verlängert 
ist.' Weiterhin wird erklärt, daß (in der Mitäk~arä) Klarheit und 
Kürze an die Stelle der Dunkelheit und Weitläufigkeit (bei Visva
rüpa) treten und dadurch das Verständniß (der Yäjfiavalkya-smrti) 
selbst Kindern leicht gemacht wird (rjutvamitatväbhyärp vs.ikatya
vistarayor niräsenetas te~ärp tadbodhasya sukaratvad iti bhäva:ti). 
Man wird hiedurch auf die Vermutung geführt daß die berühmte 
Mitäk~arä im W esentlicben ein Auszug aus Visvarüpas Commentar 
sein könnte, dessen Erlangung daher als sehr wünschenswert er
scheint. Whoever may be the fortunate man to :6.rst open the 
commentary of Visvarüpa, sagt R. Sarvadhikari, will lay stu
dents of Hindu Law under great obligations 1). 

Visvarüpas Commentar scheint sich wirklich gefunden zu haben, 
schon in G. Opperts südindischem Katalog Nr. 3010 (vgl. 6209) 
wird eine Hs. desselben erwähnt, und S. Sitarama Sastri, dem 
wir auch Uebersetzungen aus dem Vivädaratnäkara, Madanapärijäta, 
der Mitäk~arä u. a. Rechtsbüchern in dem trefflichen Madras Law 
Journal verdanken, hat in der nemlichen Zeitschrift den Abschnitt 
über Erbrecht aus Visvarüpa herausgegeben und übersetzt, nachher 
auch separat mit einer Vorrede veröffentlicht: The Inheritance 
Chapter of Yajnavalkya with Visvarupa's Commentary (Madras 
1900, 1, 18, 11 S.). Die hiefür benutzte Hs. wurde durch einen 
indischen Richter in Travancore, A. S. Aiyar, erlangt; leider waren 
meine Bemühungen von dieser oder einer anderen Hs. eine Ab
schrift zu erhalten bisher erfolglos, doch verdient auch der somit 
allein zugängiiche Teil über Erbrecht eine nähere Untersuchung. 

Zunächst ist der Text auf seine Echtheit hin zu prüfen, wobei 
---er insofern eine Enttäuschung bereitet als er noch bedeutend 

kürzer ist als der entsprechende · Teil der Mitak~arä, die doch 
selbst ihre Kürze im Vergleich mit Visvarüpas Weitschweifigkeit 
rühmend hervorhebt. Dagegen läßt an Dunkelheit dieser Com
mentar wenig zu wünschen übrig, auch der Herausgeber hat ihn, 
wie sich unten ergeben wird, an einigen Stellen nicht verstanden. 
Entspricht er soweit der in der Mitäk~arä gegebenen Charak
terisierung, so kommen als weiteres Kriterium der Echtheit die 
zahlreichen Citate in späteren Rechtswerken in Betracht, für 

1) l. c. 331. 
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welche Aufrechts Kataloge dankenswertbe Hinweise bieten. Frei
lich sind für unseren Zweck nur die erbrechtlichen Citate ver
fügbar, da nur dieser Teil von Visvariipas Commentar vorliegt. 
Im Däyabhäga der um 1200 n. Chr. entstandenen Smrticandrika 
(mir nur in der Uebersetzung von 'f. K. Iyer zugänglich) wird 
Visvarüpa dreimal citiert. Er soll sich gegen ungleiche Teilung, 
den uddhäravibhi.iga, als gegen den si~täci.ira ausgesprochen haben 
(p. 44); er soll, im Gegensatz zu Dharesvara, die Einschränkung 
des Erbrechts der Witwe auf den Fall des niyoga mißbilligt 
haben (p. 169); er soll die von dem Verfasser des sarpgraha (saip
grahakara) wiederholten Anschauungen Dhäresvaras über die 
Reihenfolge der Erben widerlegt haben (p. 189). In chronolo
gischer Hinsicht ergiebt sich aus dieser Gegnerschaft Visvariipas 
gegen Dharesvara d. h. Bhojaräja, der bekanntlich der ersten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts angehört, daß Visvarüpa um 1050 
geschrieben haben muß, da die ihn citierende Mitäk~ara in die 
zweite Hälfte des nemlichen Jahrhunderts fällt. Aber Visvariipas 
Einwände gegen den uddhäravibhäga, den er wie die anderen 
Commentatoren bekämpft, sind ganz verschieden von den ihm in 
der Smrticandrika zugeschriebenen (zu Y. 2, 117). Die Witwe läßt 
Vi. nur erben, wenn sie schwanger ist, aber ohne den niyoga zu 
verdammen (zu Y. 2,135), ja er billigt den niyoga wenn er 
zwischen einem Brahmanen und einer K~atriyafrau stattfindet (zu 
Y. 2, 127). In dem Abschnitt über die Reihenfolge der Erben (zu 
Y. 2,135 f.) werden gewisse von Yäjiiavalkyas Erbenfolge ab
weichende Anschauungen bekämpft, aber die obige Lehrmeinung 
Dhäresvaras und des sarpgrahakära findet sich nicht darunter, 
wenn auch der Ausdruck k~atriyädi~u puträI)ärp etwas an letzteren 
erinnert. Uebrigens ist hier die Uebersetzung teilweise ungenau, 
namentlich übersehen daß die Worte : pitur mätä hared dhanam 
iti ein Citat enthalten. Der Sarasvativilasa (16. J ahrh.) citiert 
Visvarüpa e·fümfalls als Gegner der von Dhäresvara aufgestellten 
Erbfolge (dhäresvarotprek~itanyäyamülatväd asya kramasya vis
variipädibhir evädhyähärädin avalambya du~itatvän näsmäbbir 
dü~yate § 593 ed. Foulkes). Doch ist diese Stelle wie so vieles 
im Sarasvativiläsa wahrscheinlich nur aus der Smrticandrikä über
nommen. Die Dipakalikä des S'ülapäl)i, ein Commentar zu 
Yäjiiavalkya, den Colebrooke für modern erklärte, während Hara
prasad Shastri ihn in das 11. Jahrh. versetzen möchte 1), citiert 

1) Notices of Sanskrit Mss. I, X (Calc. 1900). Vgl. auch 'Recht und 
Sitte' p. 33. 
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Vi. zu Y. 2,129: yat tu manunoktarµ pitrvesmani kanyä tu etc. 
(M. 9, 172) tan mätämahasyaurasädiputrasadbhäva iti visvarii
pel)oktam (I. 0. MS. 1287). Die hier Vi. zugeschriebene Bemer
kung will erklären weshalb nach Manu der Jungfernsohn (känina) 
dem späteren Gatten seiner Mutter zugesprochen werden soll, wäh
rend er nach Yäjiiavalkya als der Sohn des Vaters seiner Mutter 
gilt. Erstere Regel soll sich nach Vi. nur auf den Fall beziehen daß 
der Großvater schon einen legitimen Sohn und Erben besitzt. Unser 
Text enthält diese Bemerkung nicht, der Commentar zu 2, 129 lautet 
ganz kurz: imau mätrjät:iyaujanakäparijiiänäd vijiieyau, auch weiter
hin findet sich nichts Aehnliches. In Jüniitavähanas Däyabhäga, der 
wohl spätestens in das 15. Jahrh. zu setzen ist, findet sich auf 
p. 284. 'der Calcuttaer Ausgabe von 1829 folgendes Ci tat: tasmäd 
visvarüpajitendriyabhojactevagovindaräjair duhitrabhave dauhitra
syädhikäro nirüpita ädaral)iyal,i. Eine längere Erörterung über 
das Erbrecht der Tochter und des Tochtersohns wird hier mit 
einer Berufung auf die Autorität Visvarüpas u. a. alter Commen
tatoren abgeschlossen, die dieses Recht bestätigen. Auch in un
serem Text erbt der Tochtersohn nach der Tochter, allerdings 
wird sein Erbrecht schon zu Y. 2, 134 besprochen, während er in 
dem Commentar zu Y. 2, 135 in der Aufzählung der Erben fehlt. 
Ein weiteres Citat Däyabh. p. 296: sapatnasya ca . . . madhya 
evädhikära};l srikaravisvarüpokta evädaral)iyal,i geht auf das Erb
recht der Stiefbrüder von Seiten der Mutter, die 'in der Mitte' 
d. h. nach dem rechten Bruder und vor dem Brudersohn zur Erb
schaft berufen werden. In unserem Text entspricht diesem Citat 
die Stelle im Commentar zu Y. 2,135: bhrätaras tatheti tathäsabdal,i 
prakarärthal,i säpatnadisarvabhratrsa'!lgrähakal,i 'ferner die Brüder. 
Das Wort 'ferner' (tathä) drückt die Art und Weise aus und be
zweckt die Einschließung der Stiefbrüder von Seiten der Mutter 
und jeder anderen Art von Brüdern.' (Uebers. ungenau: brothers 
likewise] here 'likewise' indicates manner. 'Brothers' includes all 
brothers born of co-wives, etc.). Die Stiefbrüder werden also hier 
wirklich zwischen den rechten Brüdern und deren Söhnen einge
schoben. Dagegen findet sich die bezeichnende Stelle mit dem von 
dem Saugen an der Mutterbrust hergenommenen Vergleich (Däyabh. 
188) nicht in unserem Text, ebenso wenig die Stelle (p. 350), wo 
Vi. als Autorität dafür citiert wird, daß gewisse Unterschlagungen 
nicht als Diebstahl zu betrachten und zu bestrafen sind. In un
serem Text müßte diese Stelle im Commentar zu Y. 2, 126 stehen, 
der aber nur aus wenigen Worten besteht (sthitivacana1µ nirvici
kitsarµ samavibhägapratipattyartham). Es wiirde nutzlos sein, auf 



J. J o lly, 

die Visvarüpa-Citate bei jüngeren Autoren einzugehen, deren Citate 
doch in der Regel aus älteren Commentaren übernommen sind, 
wie z. B. das letztgenannte Citat sich auch in Raghunandanas 
Däyatattvam (Calc. 1828, p. 37) wiederfindet. Dagegen sind hier 
noch zwei Citate in der Mitäk1?ara zu besprechen, in denen zwar 
Visvarüpa nicht mit Namen genannt, aber nach den Mit.-Com
mentaren, BälarpbhattI und SubodhinI (nach Colebrooke), mit dem 
darin erwähnten acärya gemeint ist. Beide Stellen finden sich 
in Mitäk~arä zu 2, 135 f. (Erbfolge beim Fehlen männlicher Des
cendenz), in der ersten wird eine Lehrmeinung bekämpft, wonach 
das Erbrecht der Brüder demjenigen der Witwe vorgehen soll, 
weil Manu 9, 185 nur von dem Vater und den Brüdern, nicht von 
der Witwe spricht, und S'ai1kha die Brüder vor der Witwe nennt. 
Von einem reichen Erblasser soll daher die Witwe nur Subsistenz
mittel erben und der Rest an die Brüder gehen und nur die 
Witwe eines armen Erblassers denselben ganz beerben. Diese 
Anschauung wurde von dem erhabenen Lehrer (d. h. Visvarüpa) 
widerlegt (tad apy atra bhagavän äcäryo na mr~yati), indem in 
der Manustelle ihrem Wortlaut nach nur die Berechtigung, nicht 
die Reihenfolge der darin genannten Erben ausgesprochen sei, 
der Text des S'alikha aber auf wiedervereinigte Brüder Bezug 
habe. In unserem Text werden nun zwar die beiden Stellen des 
Manu und S'a11kha auch citiert, aber erstere auf den Fall vor
herigen Ablebens der Mutter, letztere auf den Fall des Fehlens 
einer schwangeren Witwe und einer Erbtochter bezogen. Das 
zweite Citat findet sich in dem Abschnitt über das Erbrecht des 
Vaters, dem Dhäresvara wegen Manu 9,217 die Mutter des Vaters 
vorgehen ließ, weil sonst das Erbe auch an unebenbürtige Söhne 
des Vaters kommen könnte (vijätiye1?V api putrei?u gacchati). Vi. 
soll sich hiegegen ausgesprochen haben, weil nach Y. 2, 126 auch 
unebenbürtige Söhne ein Erbrecht haben. In unserem Text wird 
Mann 9, 217 auch citiert, aber als Beweis dafiir daß die Vaters
mutter erbt, wenn der Vater nur unebenbürtige Söhne hat. (Die 
Uebers. 'The paternal grandmother takes the wealth of sons among 
Rshatriyas, etc., in default of their father and mother' ist falsch. 
Ich übersetze das k1?atriyädi1?u puträl)ärp tu pitari mätur abhäve pitur 
hared dhanam ity asya vi!;!aya];i so : Der Text [l\1anu 9, 217] 'Des 
Vaters Mutter erbt das Vermögen' bezieht sich auf den Fall daß 
der Vater nur Söhne von R1?atriyafrauen u. a. unebenbürtigen 
Frauen hat und die Mutter nicht mehr lebt). Diese Ansicht kommt 
also der angeblich von Vi. bekämpften des Dhäresvara nahe. Es 
ist nun freilich nicht gewiß daß mit dem äcärya der beiden 
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Mitäk~arä-Citate wirklich Vi. gemeint ist, den die M. in zwei 
anderen Citaten, zu 1, 81 (bhärucivisvarüpädayo) und 3, 24 (dhäres
varavisvarüpamedhätitbiprabhrtibhir äcäryair, hier also auch als 
ein äcärya, doch nicht als der äcärya bezeichnet) bei seinem 
Namen nennt, auch in der Einleitung, wo sie ihr Verhältniß zu 
ihm darlegt, nicht gerade mit schmeichelhaften Prädicaten be
denkt (s.o.) und am Schluß geradezu als Ignoranten zu bezeichnen 
scheint (vivrtir na kasya vihitä viduf;lal;l). Immerhin wird man den 
Commentatoren der M. Glauben schenken dürfen. So ergibt sich 
das auffallende Resultat, daß von den vorstehend untersuchten 
Citaten nur die beiden ersten in Jimütavähanas Däyabhäga sich 
einigermaßen in unserem Text des Vi. nachweisen lassen. Doch 
könnte vielleicht auch mit dem 'Jemand' bei Aparärka zu Y. 2,135, 
der ditf'Tochter nur als putrikä erben lassen wollte (yad uktarp. 
kenacit . . . duhitrsabdena putrikocyata iti), Vi. gemeint sein, s. u. 
Man wird unser Werk hienach wohl nur als einen nicht überall ge
treuen Auszug aus dem ursprünglichen Werk dieses Commentators 
ansehen dürfen, zumal da die Erklärungen oft nur aus wenigen 
Worten bestehen, während man nach den obigen Angaben der M. 
besondere Ausführlichkeit erwarten müßte. Als unecht möchte ich 
jedoch ans diesem- Grunde unseren Text nicht betrachten. Die 
Sprache zeigt das in der M. hervorgehobene vaikatyam, aufgefallen 
ist mir daß die aus Manu citierten Texte ständig als sväyarp.bhuvam 
bezeichnet werden (pp. 6, 7, 8, 10 des Textes), ein Ausdruck der 
sonst in den Smrtis kaum begegnet, allerdings im Mahäbh. vor
kommt. Der Inhalt, die Rechtsanschauungen sind altertümlich, es 
verlohnt sich daher näher darauf einzugehen und sollen im Fol
genden die wichtigsten Abweichungen Visvarüpas von .den Erklä
rungen der anderen Commentatoren: Mitäk!;larä (nach der ed. princ. 
und der Ausg. von B. Shastri Moghe, 3. ed.), Aparärka, Dipakalikä 
(I. 0, Ms. 1287) verzeichnet werden. 

Y. 2, 114. Die einleitenden Bemerkungen der M. 1) über apra
tibandha däya und sapratibandha däya, die Entstehung des Eigen
tums u. s. w. fehlen hier, doch auch bei A. D. 1). Es ist auch erst 
später gesagt daß die dem Vater eingeräumte Freiheit beliebiger 
Verteilung bloß auf sein selbsterworbenes Gut (M. A. D. sprechen 
von svärjita, svayamarjita) Bezug hat, und nirgends daß sie nur 
in der in 114 b erwähnten Bevorzugung des Aeltesten u. s. w. be
stehen darf, sondern der Vater darf jedem seiner Söhne genau so 
viel .geben als er will (yävad yasmai rocate daturp. tävad eva 
tasmai dadyät). In der Uebersetzung ist 'as in the case of par-

1) :M. = Mitäk~arä.; A. = Aparärka; D. == Dipakalikä. 
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tition made by an umpire' falsch; snehagm,1ädyanapek~atp mädhyasthe
naiva heißt einfach 'ohne Rücksicht auf Vorliebe, Tüchtigkeit u. s. w. 
u n p arte i i s c h.' 

115. Der Ausdruck samärpsikäl;t soll eventuell bedeuten: 
stridhanasamärpsikäl;t, 'ebenso große Teile als das (ii.bliche) Stridhana 
beträgt,' dessen Maximum einem bekannten Text zufolge 2000 
Pal)a ist. Auch wird eine interessante Lehrmeinung 'Anderer' 
angeführt, wonach der gleiche Anteil der Frauen nur auf kinder
lose, zum niyoga bestimmte Frauen zu beziehen wäre. Dies, fährt 
Vi. etwas unklar fort, ist der Unmöglichkeit des niyoga wegen 
( oder da wo kein niyoga möglich ist) unpassend; kann aber der 
niyoga bei einer Frau stattfinden, so erhalten solche Frauen einen 
dem niyoga entspre~l}.enden Anteil. Vgl. zu 127. Man sieht hier
aus wieder daß Vi. den niyoga nicht allgemein verdammt. 

llß a und 116 b werden hier eng verbunden: Wer auf seinen 
Anteil verzichtet, soll mit einer Kleinigkeit abgefunden werden, 
was keine späteren Streitigkeiten hervorrufen kann, da eine wie 
auch immer durch den Vater vorgenommene Teilung gesetzmäßig 
ist. Nach M. ist der Vater an die in den Texten erwähnten Ver
teilungsarten gebunden. 

117. Die von Manu 9, 112 erwähnte ungleiche Teilung wird 
hier nicht als lokavidvi~ta abgelehnt (M.) oder nur für den 
Fall geringerer Qualitäten des jii.ngsten Bruders zugelassen (D.), 
sondern sie soll nur bei gegenseitigem Einverständniß stattfinden; 
die Qualitätentheorie wird widerlegt. Die Töchter, evt. die Söhne 
sollen ihre Mutter beerben; nemlich anvayal;t wird wie in M. D. 
auf die Söhne bezogen, während es nach A. auf die Nachkommen
schaft der Töchter (duhitranvayal;t) geht, eine Auffassung, die von 
Vi. mit Berufung auf R. V. III. 31, 2 bekämpft wird. Aus der 
zweiten Hälfte dieses Mantra schließt er daß hier auch nicht von 
Beerbung des Vaters die Rede sein kann. 

118. Die anderen Familienmitglieder haben keinen Anspruch 
auf das was -einer ohne Benutzung des Familienvermögens selbst 
erworben oder von Freunden oder bei einer Hochzeit als Geschenk 
erhalten hat. So Vi. A. D., während M. die Clausel pitrdravyä
virodhena mit allen diesen drei Erwerbsarten construiert. 

119. Dieser Vers erscheint hier erst nach 122, s. u. 
120. Wenn aber mit Benutzung des Familienvermögens etwas 

erworben ist, so haben alle (männlichen) Familienmitglieder gleichen 
Anspruch darauf, jedoch so daß ein Verstorbener durch seine 
Söhne repräsentiert wird. Nach M. (ähnlich A. D.) enthält dagegen 
dieser Vers zwei Regeln: 1. Wer durch Ackerbau, Handel u. dgl. 
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das gemeinsame Vermögen vermehrt, hat nicht (nach Vas. 17, öl) · 
einen doppelten Anteil zu beanspruchen, sondern sein Erwerb wird 
einfach verteilt. 2. Wenn unter den Erben sich sowohl Söhne 
als Enkel des Erblassers befinden, so erhalten die Enkel zusammen 
nur so viel als auf ihren Vater getroffen hätte. 

121. Hier (und in A.) wird die in M. schon in der Einleitung 
vorkommende Lehre begriindet, daß Verteilung nur bei bestehendem 
Eigentumsrecht möglich ist, nicht umgekehrt das Eigentum aus 
der Teilung hervorgeht. In der Uebersetzung ist ity ähu:ti mit 
'it is replied' übersetzt, wodurch nicht herauskommt daß das 
vibhägät svatvam nur der pürvapakf?a ist. Der siddhänta ist: 
ata};t svatve sati vibhäga iti siddham. Ansprechend ist die Er
klärung von nibandha 'Stiftung' mit akf?ayanidhi 'ewiger Schatz', 
da eine Stiftung von ewiger Dauer ist. Nach M. bedeutet es 
einen. Anteil an dem Ertrag einer Betelpflanzung, nach D. an 
einer Steuer (nibandho rajakarädau räjädidattarµ niyatalabhyam), 
nach A. an dem Einkommen aus Feldern und Häusern. 

1~2. Daß ein nach der Teilung geborener Sohn nachträglich 
daran beteiligt wird, dient hier als Bestätigung der obigen Eigen
tumstheorie; denn wenn das Eigentum erst aus der Teilung ent
stünde, so könnte ein nach derselben geborener Sohn nichts be
kommen. 122 a bezieht Vi. wie M. darauf daß der nachgeborene 
Sohn den Teil seines Vaters erbt, stiitzt dies aber auf einen Text 
Gautamas (28, 29); 122 b geht nach ihm auf eine nochmalige Ver
teilung des brüderlichen Vermögens im Falle der Vermögenslosigkeit 
des Vaters, während nach M. A. der Fall einer Teilung nach dem 
Tode des Vaters gemeint ist. 

119. Nach Vi., der diesen Vers erst hier einschaltet, bildet 
derselbe eine Erklärung zu 122: man soll weder einem nach der 
Teilung geborenen Sohn noch den anderen Miterben bei einer 
zweiten Teilung das aushändigen was man an verlorenem Gut zu
rückerworben oder durch Gelehrsamkeit erworben hat; wegen der 
Partikel ca auch nicht die in 118 erwähnten Freundesgeschenke 
.!l· dgl. Dagegen schließt M. 119 an 118 an und läßt daher nur 
dasjenige wiedererlangte oder durch Gelehrsamkeit erworbene 
Gut als unverteilbar gelten was man ohne Benutzung des Familien
vermögens erworben hat. In A. D. fehlt letztere Beschränkung. 

123 a bezieht Vi. ebenfalls noch auf den nach der Teilung ge
borenen Sohn. In 123 b begreift er unter mätä neben der Mutter 
auch die Stiefmutter, ebenso M. A. D. 

124. Vi. unterscheidet hier zwei Fälle. Im Allgemeinen soll 
die Einweihung der jüngeren Brüder und die Verheiratung der 
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Schwestern von den früher eingeweihten Brüdern bewirkt werden, 
oder (dieses vä fehlt in der Uebers.) man soll eine entsprechende 
Summe dafür reservieren und den Rest verteilen. Wenn jedoch 
wenig oder kein Vermögen vorhanden ist (Uebers. falsch: if there 
is no property at all, für yadi tv a 1 p a 1!l dravyarµ vä na syät), 
soll jeder aus seinem Teil ein Viertel für die Schwester beisteuern 
und der Rest gleich verteilt werden. Nach 1\1. A. D. sollen die 
Schwestern in jedem Fall ein Viertel eines Teils erhalten. 

125. Zu den hier erwähnten Ehen eines Brahmanen mit einer 
S'üdrafau bemerkt Vi., daß solche Ehen zwar verboten seien (Y. 
1, 56), aber hier auf den Fall angespielt würde daß doch aus Ge
setzunkenntniß (smrtyarthabhräntyä) eine solche Ehe geschlossen 
wäre. M. A. citieren andere 'r exte. 

126. Hier wird nur hervorgehoben daß auch (dieses api fehlt 
in der Uebers.) im Fall ungleicher Teilung unterschlagenes Gut 
zn gleichen Teilen zu verteilen ist. 

127. Während M. den hier erwähnten niyoga im Hinblick 
auf Manu 9, 59 ff. allgemein verbietet und nur in dem speciellen 
Fall einer als Braut Verwitweten zuläßt (nach Mann 9, 69 f.), 
spricht Vi. nur von einem Verbot des niyoga bei Brahmanen
frauen, weshalb z. B. ein Brahmane ganz gut mit einer K~atriya
frau durch niyoga einen legitimen Sohn erzeugen könne. Vgl. 
den epischen niyoga, der sich auch auf Verbindungen eines R~i 
mit einer K~atriyä bezieht. D. A. verbieten hier den . niyoga 
nicht. 

128-132. Die 12 Söhne werden wie anderwärts definiert, 
doch fehlt die zweite Art von putrikä, die selbst als Adoptivsohn 
gilt. Beim krita hebt Vi., strenger als M., hervor daß die .Mutter 
ihn ebenso wie den dattaka nicht ohne Zustimmung des Vaters in 
Adoption geben dürfe, auch die Adoption nach dem Tode des 
Vaters (pro~ite prete vä bhartari M.) erwähnt er nicht. Die ver
schiedenen Texte über die Rangstufen und Erbansprüche der 12 
Söhne werden citiert, aber meist anders ausgelegt als in M. So 
soll der von :Manu 9, 164 erwähnte k~hetraja, der 1/s oder 1/r, des 
väterlichen Vermögens erhält, in Wahrheit der putrikäputra sein, 
weil derselbe wie der k::}etraja ein in Stellvertretung für einen 
Anderen erzeugter Sohn ist. Das hier erwähnte väterliche Ver
mögen ist dasjenige seines leiblichen Vaters ; da er aber als der 
Sohn seines mütterlichen Großvaters gilt, so erhält er von dessen 
Vermögen einen vollen Sohnteil, indem er es nach Mann 9, 165 
mit dem aurasa teilt. Die Zuweisung je eines fünften oder sechsten 
Teils und überhaupt die ungleiche Verteilung hängt von dem 
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Belieben des aurasa · ab. Die von Manu 9, 159f. vorgenommene 
Einteilung der Söhne in zwei Klassen, wovon nur der ersten ein 
Erbrecht zukommt, wird so erklärt daß die 5 nach dem aurasa 
komme'.!)-den Söhne selbst neben demselben Erbteile erhalten, da
gegen die zweiten 6 nur jeder in Ermangelung des vorausgehenden 
erben. A. erkennt nur den leiblichen und Adoptivsohn als legitim an. 

133. Die Forderung der Ebenbiirtigkeit wird nur auf die 
Söhne vom dattaka ab bezogen, in A. auf die Söhne vom güdhot
panna ab, in M. auf alle 12 Söhne, in D. auf alle außer dem krita. 
Aus dem 'von mir' (mayä) wird geschlossen daß hier nur von Be
erbung des Vaters die Rede ist, daher gehen anderweitige Regeln 
der Texte auf Teilung bei Lebzeiten des Vaters. 133 b über die 
Ansprüche des Sohnes eines S'üdra von einer Sclavin enthält ein 
Beispiel-·für die freie· Verfügung eines selbst die Verteilung vor
nehmenden Vaters, weshalb hierüber keine Regeln aufgestellt 
werden. M. A. construieren 133 b mit 134 zusammen als eine be
sondere Regel ii.ber das Erbrecht eines S'üdrasohnes von einer 
Sclavin und schließen daraus daß der von einem dvija mit einer 
Sclavin erzeugte Sohn kein Erbrecht· hat. 

134. 'Die Hälfte' (ardham) soll hier einen kleineren Teil be
deuten. Aus einem sonst nicht bekannten Text des Brhaspati wird 
gefolgert daß das hier erwähnte Erbrecht des S'üdrasohns in Er~ 
mangelung von Töchtern und deren Söhnen nur mit Erlaubniß 
des Königs stattfindet; aus dem nemlichen Text und aus den 
Totenopfern für den Vater der Mutter, daß auch bei den höheren 
Ständen der Tochtersohn ein Erbrecht hat. In der Uebersetzung 
fehlt die allerdings etwas schwierige Stelle: dvijätinäm iva sfidrä
putral;l na tu däsyäm avarodhavidhyanumänam ity anavadyam, 
ich übersetze: es ist (bei einem solchen S'üdrasohn) ebenso wie 
mit dem Sohn eines Zweimalgeborenen von einer S'üdrafrau, doch 
kann man bei einer Sclavin nicht an die Regel über einen Harem 
denken (in dem Text des Brhaspati), so besteht kein Widerspruch. 

135 f. Erbfolge beim Fehlen männlicher Descendenz. Das 
Erbrecht der Witwe wird hier auf Grund von Texten des Vasi~tha 
(17, 41) und Gautama (28, 22) auf den Fall einer schwangeren 
Witwe beschränkt. Wird eine Tochter geboren, so ist dieselbe 
als putrikä zu betrachten. M. limitiert das Erbrecht der Witwe 
in der Weise daß nur die keusche Witwe eines in Gütertrennung 
von seinen Miterben Lebenden erben soll. D. läßt nur eine tugend
hafte Gattin (gm;iavatpatni) zu, wobei die Tugend in der Dar
bringung von Totenopfern an den Gatten, Keuschheit u. dgl. be
stehen soll. Aehnlich A., der aber beifügt daß das Vermögen von 
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dem Mann selbst ohne Benutzung des Erbguts erworben sein muß. 
Auch die Tochter, die beim Fehlen der Witwe erbt, erlangt nach 
Vi. dieses Recht nur als erwählte Erbtochter (putrikä), eine den 
anderen Commentatoren unbekannte Beschränkung. Nach der 
Tochter schiebt die M. als mit 'ca' gemeint den Tochtersohn ein. 
Vi. A. D. sagen hier nichts von dem Tochtersohn, doch wird er 
von Vi. zu 134 als Erbe gleich nach dem Sohn genannt. Von 
den Eltern erbt nach l\I. Vi., vielleicht auch A., die Mutter zu
erst, während nach D., sowie nach Smrticandrikä, Mayükha u. a. 
in meinen Tag. Lect. 203 genannten Werken dem Vater die Pri
orität zukommt. Nach den Eltern kommen die Brüder, doch 
werden die Brüder mehrfach auch schon vor den Eltern genannt. 
Vi. schlichtet diesen· Streit so, daß der rechte Bruder dann schon 
nach der Tochter kommen soll, wenn keine den vorgenannten Be
dingungen entsprechende Witwe oder Tochter vorhanden ist. Nach 
A. D. dagegen haben die Brüder den Vorzug wenn es sich nur 
um selbsterworbenes, die Eltern wenn es sich um ererbtes Gut 
handelt. Vi. bemerkt weiter daß im obigen Fall der Vater zu
erst erben soll, oder mit seiner Zustimmung dessen Frau; wenn 
er seine Zustimmung nicht gibt, soll die älteste d. h. ebenbürtige 
Gattin (des Verstorbenen) erben. Der Text (Manu 9,217) pitur 
mätä hared dhanam bestimmt ein Erbrecht der Mutter des Vaters 
für den Fall daß der Vater nur unebenbürtige Söhne von K~atriyäs 
oder anderen Frauen niedrigeren Standes hat. Nach den rechten 
Brüdern folgen die Stiefbrüder wie nach M., während A. die 
Stiefbrüder ausdrücklich ausschließt, D. sie nicht erwähnt; dann 
die Söhne der Brüder, wohl auch der Stiefbrüder (tatsutäs ta
danusärel).aiva). Unter den hierauf folgenden gotraja fehlt hier 
die schon vorher nach Manu 9, 217 genannte pitämahi, die M. auf 
Grund des nemlichen Textes an die Spitze der gotraja stellt. 
Unter bandhu sind der Mutterbruder u. s. w. (mätulädi]J.) zu ver
stehen, während nach M. die je 3 ätma-, pitr- und mätrbandhu 
gemeint sind, nach A. nnr die ätmabandhu. Vor dem Schüler 
kommt wie nach M. der Lehrer. 

137 ganz kurz, dharmabhrata und ekatirthi bilden hier zwei 
besondere Kategorien, ebenso A. 

138 f. Die Wiedervereinigung vorher getrennter Verwandten 
scheint Vi. bloß im Fall des Vaters und Bruders anzuerkennen. 
139 kommt nach ihm nur bei anderen Commentatoren (apare) als 
ein erklärender sl. zu 138 vor, gehört also nicht in den Text, 
auch liest er anyodaryasya sarpsr~ti f. anyodaryas tu sa~sr~ti, 
wonach ein rechter Bruder, obschon nicht wiedervereinigt, einen 

.KJI, Gea. 4, Wisa, NacllrlcMeu. PlilloloJ.-llistor, Klasse 1904, lieft 4, 30 
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wiedervereinigten Stiefbruder von der Erbschaft ausschließt. Der 
gleiche Sinn ergibt sich bei der Lesart von A. D.: nänyodaryadha
na~ haret f. nanyodaryo dhana:rµ haret. 

140. Vi. bekämpft die Theorie daß außer den speciell durch 
die Texte für erbunfähig erklärten Kategorieen überhaupt alle 
zur Darbringung des agnihotram unfähigen oder körperliche Merk
male in früheren Geburten begangener Verbrechen an sich tra
genden Personen von der Erbschaft ausgeschlossen seien. Blinde 
u. s. w. d. h. unheilbar Kranke sollen von dem großväterlichen 
Vermögen einen Teil erhalten, also nicht enterbt werden, dies sei 
Tradition (sa~pradäya};J.). M. A. D. legen die 'Enterbung' wört
lich aus. 

141.., Nach Vi. haben auch andere als legitime und k~etraja
Söhne (aurasakf?etrajädayas tu) der Enterbten einen Erbanspruch, 
während M. dieselben ausdrücklich ausschließt. Unter den Töchtern 
(sutä};J.) seien hier wieder wie in 135 Erbtöchter (putrikä:tl) zu 
verstehen. 

142. Wegen der Partikel ca sollen die nur unzüchtigen, aber 
nicht widerspenstigen Frauen stridhanam erhalten. Auch nach 
M. ist den nur widerspenstigen Frauen der Unterhalt nicht Zil 

entziehen (na bharal)am api na kartavyam). 
143. Definition des stridhanam. Vi. liest a.dhivedanika~ caiva 

f. ädhivedanikädyam ca und bezieht die Partikel ca auf die in an
deren Texten (als Bestandteile des stridhanam) aufgezählten 
Schmuckgegenstände u. dgl. Die Lesart caiva haben auch A. und 
Jimütavahanas Dayabhäga sowie andere Werke der bengalischen 
Schule, deren Lesung aber in der Bälal'!lbhatti als 'sinnlos' scharf 
getadelt wird (caiveti pracyäpapätl).o na yuktal;i / etasya vaiyarthyät). 
A. gibt ca den Sinn von ädi (casabda ädyarthal;i I tena ca stri
dhanantaraparigrahal;i /). Die M. scheint durch das ädya~ zu ihrer 
bekannten Theorie veranlaßt zu sein daß unter stridbanam seiner 
ety!llologischen Bedeutung als 'Frauengut' gemäß jedweder Erwerb 
einer Frau zu verstehen sei. 

144. Unter anvädheyakam 'nach der Hochzeit Geschenktes' 
(anvädheyakal'!l parii;iayanäd anu pascäd ähita~ dattam M.) ver
steht Vi., offenbar auf Grund einer falschen Ableitung aus anvaya, 
'zur Benutzung durch die Nachkommen Geschenktes' (anvayabho
gyatayä dattam). Die hier als Erben genannten Verwandten 
(bandhaväs) sind nach Vi. D. wegen Gaut. 28, 15 die Brüder. Die 
Uebers. dieses Textes: 'The snlka of the sister belongs to the 
mother, in the absence of uterine brothers' ist falsch, ·es sollte 
heißen 'belongs to her uterine brothers, if her mother be dead' 
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(Bübler). Nach M. A. sind die hier gemeinten Verwandten der 
Gatte und die anderen in 145 genannten Erben, auch zienen sie 
144a zu 143 als Fortsetzung der Aufzählung der Arten des 
stridhanam, so daß die in 144 bestimmte Erbfolge für alle Arten 
von stridhanam gilt. · 

145. Diese Erbfolge soll nur für dasjenige stridhanam gelten, 
welches nicht sulka ist, da die Erbfolge für letzteres in 144 be
stimmt wurde. 

146. Da Vi. wiederholt von dem bhartar spricht, so bezieht 
er diese Regel offenbar auf die Auflösung oder Beendigung einer 
Ehe, nicht einer Verlobung wie die anderen Commentatoren, welche 
die Ausdrücke vara und vägdattä gebrauchen. 

147. Unter saqipfatirodhake, nach M. bandigrahaJ).anigrahädau, 
nach A. nigaq.ädibandhe, versteht Vi. entweder Festhaltung eines 
renitenten Schuldners oder Belagerung der Stadt in der man 
wohnt. Auch nach D. geht es auf Aushungerung und sonstige Zwangs
maßregeln seitens eines Gläubigers (bhojanadyartham uparodhakä
i'iJJ.i uttamarJJ.e). 

148. Die adhivinnä kann nach Vi. nur für den 1rall ihrer 
grundlosen Zurücksetzung (adhivedananimittam antare:r;ia) Entschä
digung beanspruchen. 

149. Mit jiiäti sind nach Vi. Verwandte von Seiten der Mutter 
(mätuladib), mit ban1~hu Verwandte von Seiten des Vaters gemeint. 
Nach M. ist das Verhältniß umgekehrt. 

Untersucht man die Natur dieser zahlreichen Differenzen 
zwischen Vi. (wenn echt) und den übrigen Commentaren, so kann 
man nicht umhin, den großen Fortschritt anzuerkennen, der in 
letzteren gemacht ist, besonders in M. Vi.'s Erklärungen sind oft 
willkürlich und gewaltsam, so z. B. wenn er anvädheyakam von 
anvaya ableitet (144); auch läßt er Consequenz vermissen, so wenn 
er 134 den Tochtersohn als Erben nennt, ihn aber 135 f. in der 
Aufzählung der-Erben übergeht. Der Fortschritt liegt aber ganz ge
wiß auch in den Rechtsanschauungen, und darum ist unser Text für 
die indische Rechtsgeschichte von großer Wichtigkeit, besonders 
für die Entwicklung der Frauenrechte. So läßt Vi. nur die 
schwangere Witwe erben, d. h. die Witwe erbt nicht für sich 
selbst, sondern nur für ihre zu erwartende Nachkommenschaft. 
Die Tochter erbt ebenso nur für ihren Sohn, als putrikä (135, 141). 
Der Tochtersohn hat noch keinen festen Platz unter den Erben 
(134 f.). Eine Mutter darf ihren Sohn nicht ohne väterliche Au
torität in Adoption geben (128-132). Das stridhanam ist noch 
von beschränktem Umfang, während M. A. es auf jeden Erwerb 
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einer Frau ausdehnen (143). Die 'überheiratete' d. h. verstoßene 
Frau erhält nur bei unmotivierter Verstoßung eine Entschädigung 
(148). Die Auflösung einer schon geschlossenen Ehe erscheint 
noch als möglich (146). Der rohe Brauch des niyoga ist auch 
noch nicht ganz außer Uebung gekommen (127, 115). Unverhei
ratete Schwestern haben keinen allgemeinen Anspruch auf 1/, eines 
Sohnteils, sondern nur auf Verheiratung (124). Bei einer durch 
den Vater vorgenommenen Vermögensteilung sollen die Frauen 
eventuell statt eines Sohnteils nur eine Entschädigung im Betrag 
des Stridhana erhalten, dessen Höhe beschränkt ist (115). Aehn
liche Tendenzen wie bei Vi. finden sich übrigens auch bei anderen 
alten Commentatoren. So wollte Dhäresvara das Erbrecht der 
Witwe· nur bei der zum niyoga bereiten Witwe eines abgeteilten 
Bru_<;lers gelten lassen, S'rikara nur im Falle eines kleinen Ver• 
mögens. Diese und ähnliche Ansichten werden in der 1\1. zu 135 f. 
ausführlich widerlegt, und man kann ans dieser Polemik entnehmen, 
wie sehr es dem Verfasser als 'Frauenrechtler' um die Fe_ststellung 
des Erbrechts der Witwe zu thun war und welch starke Gegner• 
schaft seine Anschauungen damals noch gefunden haben müssen. 
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